
Informationen des MSB zum Schulbetrieb ab 26. April 2021: 

Neue Vorgaben zum Schulbetrieb in der Pandemie 

 

Die wesentlichen Vorgaben und deren landesrechtliche Umsetzung lassen 

sich wie folgt umreißen: 

 

          * Präsenzunterricht an Schulen ist nur zulässig, wenn angemessene 

Schutz- und Hygienekonzepte eingehalten werden. 

 

          * Die Teilnahme von Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften am 

Präsenzunterricht setzt wöchentlich zwei Tests voraus. 

 

          * Der Schulbetrieb findet aufgrund der angespannten Pandemielage 

grundsätzlich bis auf Weiteres nur im Wechselunterricht statt; 

Abschlussklassen sind davon ausgenommen. 

 

          * Bei einer regionalen Inzidenz von mehr als 165 ist 

Präsenzunterricht untersagt. Abschlussklassen und Förderschulen sind 

davon ausgenommen. Das bedeutet regional, dass es auf die Inzidenz in 

einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt ankommt. 

 

          * Prüfungen, insbesondere Abschlussprüfungen, sind kein Unterricht 

im Sinne des Bundesgesetzes und bleiben daher von den Einschränkungen 

des Präsenzbetriebs unberührt. 

 

          * Die Länder können Betreuungsangebote (pädagogische 

„Notbetreuung") einrichten. 

 

 


